
Beratungsprotokoll 
 

gemäß § 6 Versicherungsvertragsgesetz 2008 
 

 
Ich wurde vor Unterschriftsleistung für diesen Versicherungsvertrag über Einzelheiten des 
Vertrages informiert: 

Der Versicherungsnehmer schließt eine Versicherung auf den Todesfall ab, die frühestens 
im Falle des Todes zur Auszahlung kommt. 

Der Beitrag ist bis zur Fälligkeit der Versicherungsleistung ( Sterbegeld ) zu zahlen. 

Die Kündigung des Versicherungsvertrages durch den Versicherungsnehmer ist jederzeit 
zum Schluss des laufenden Monats möglich. 

Kommt der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur Beitragszahlung nicht nach und 
wird erfolglos gemahnt, so kann die Sterbekasse den Versicherten nach Ablauf einer 
Zahlungsfrist von mindestens einem Monat aus der Kasse ausschließen. 

Außer dem Sterbegeld zahlt die Südliche Dortmunder Sterbekasse einen garantierten Bonus 
und eine Gewinnbeteiligung aus. Die Sterbekasse ist ein Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit und verteilt die erzielten Gewinne an ihre Mitglieder. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Südliche Dortmunder Sterbekasse alle fünf 
Jahre ein Mathematisches Gutachten erstellen lässt. Nach dem Gutachten werden die 
Überschüsse aufgeteilt und im Todesfall als Bonus und eventuell als Gewinnbeteiligung an 
die Mitglieder ausgezahlt. 

Die abgeschlossene Versicherungsleistung ist während der Laufzeit des Vertrages 
garantiert. 

Für den Versicherungsvertrag findet das Deutsche Recht Anwendung. 

Der Versicherungsnehmer nimmt zur Kenntnis, dass nach Unterschriftsleistung auf der 
Beitrittserklärung ein 14tägiges Widerspruchsrecht besteht. 

Die zuständiger Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 34,  
Seibertzstr. 1, 59817 Arnsberg. 

Weitere Einzelheiten zum abgeschlossenen Versicherungsvertrag sind in der übergebenen 
Satzung und dem Beitrags- und Leistungsverzeichnis geregelt. 

 
 
 
________________    _______________________________________ 
Datum      Unterschrift  
 
 
Ihr zuständiger Kassierer ist:   Ansprechpartner in der Geschäftsführung: 

Frau Birgit Koch 
Sommerseite 17 

44267 Dortmund 

� 02304 898 278 ab 14.00 Uhr 
info@suedliche-dortmunder-sterbekasse.de 

 


